
Übersicht der Änderungen 

Teilbereich Änderung 
Gebietsfläche 

ca. 
1 Festsetzung Standorte für Gewerbegebietsbeschilderung  

an der Einfahrt von der Eberstettener Straße 
306 m² 

1a Festsetzung Standorte für Gewerbegebietsbeschilderung  
am Flachsbogen 

199 m² 

2 Festsetzung einer neuen Ausgleichsfläche für Entfall GE 6 
aufgrund der 7. Änderung des städtischen Bebauungsplans Nr. 
48 „Gewerbegebiet Eberstetten“ mit Teil-Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 125 „Ökologisches Zentrum Pfaffenhofen“ 
Anpassung des festgelegten Fußweges an die tatsächliche 
Lage, Entfall GR,FR,LR2 
 

1925 m² 

3 Änderung der Bezugshöhe alt 441,0  neu 447,0 
Änderung Gebäudehöhe GHmax alt 10,0m   neu 6,5m 
Als einzige Dachform wird Flachdach zugelassen 
 

1200 m² 

4 Änderung der Gebäudehöhe GHmax alt 9,0m  neu 13,0m 
Als einzige Dachform wird Flachdach zugelassen 
Anpassung der Verkehrsfläche an die ausgebaute Straße 
 

7150 m² 

5 Festsetzung eines Standortes für eine Trafostation und 
Anpassung der öffentlichen Parkplätze an die Örtlichkeit 
aufgrund der Trafostation 
 

80 m² 
 
 

6 Festlegung neuer Bezugshöhe und Bauweise Doppelhaus 
anstelle Hausgruppen 

490 m² 

Gesamtfläche 10265 m² 

 

 
 
1. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm hat in 
seiner Sitzung am 28.05.2020 den Aufstellungsbeschluss zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 125 „Ökologisches Zentrum Pfaffenhofen“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB gefasst. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am            ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB). 
 
2. Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom            
wurde mit der Begründung gemäß §13a Abs.2 BauGB, § 13 Abs.2 und 3 BauGB sowie § 3 
Abs. 2 BauGB vom            bis            öffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden 
am           ortsüblich bekanntgemacht und es wurde darauf hingewiesen, dass Bedenken und 
Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können und dass die 5. 
Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung 
durchgeführt wird (§ 13a Abs. 3 Nr.1 BauGB) 
 
3. Zum Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom            
wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 
13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom            bis             beteiligt. 
 
4. Die Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm hat mit Beschluss des Planungs-, Bau- und 
Umweltausschusses vom            die 5. Änderung des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs.1 
BauGB in der Fassung vom             als Satzung beschlossen. 
 
5. Ausgefertigt: 
Pfaffenhofen,  
 
 
 
 
 
______________________________ 
(Thomas Herker, 1. Bürgermeister) 
 
 
6. Der Satzungsbeschluss vom             wurde am ____________ gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten 
 
 
 
Pfaffenhofen, ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
(Thomas Herker, 1. Bürgermeister)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S t a d t  P f a f f e n h o f e n  a .  d .  I l m  
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"Ökologisches Zentrum Pfaffenhofen, 5. Änderung“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 15.02.2021   
   
   

  

  

 


